
Anlage 2 

Los 1 

Projekt-Nr.: ZVS 2026 0190 

Rahmenvereinbarung über die Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten der 
Sammelgruppen IV und V, die unter AVV 20 01 35* fallen, für den Zeitraum vom 
01.01.2027 bis zum 31.12.2028, aufgeteilt auf drei Lose 

Eigenerklärungen zu Eignungsanforderungen für das Los 1 
(siehe Teil II der Leistungsbeschreibung) 

1. Ich bin/wir sind

  im Handelsregister eingetragen:  
  Registergericht. ________________________ Registernummer________ 

  bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 

  zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

2. Betriebshaftpflichtversicherung

Hiermit erkläre ich/ erklären wir,

 dass spätestens zu Vertragsbeginn und während der Vertragslaufzeit und darüber 
hinaus für weitere drei Monate eine Betriebshaftpflichtversicherung 
und eine Umwelthaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen 
Haftpflichtversicherer oder Kreditinstitut mit folgenden Mindestsummen vorhanden 
sein wird: 
Für Personen-, Sach-, Umwelt- und Vermögensschäden von jeweils 3 Mio. Euro 
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3. Eigenerklärung zu dem Annahme-/ Abladeplatz und der 

Verwertungsanlage 
 
 

 
Verbindliche Nennung (Name und 
Anschrift) der für die Erstbehandlung der 
Elektroaltgeräte der Sammelgruppe IV – 
Großgeräte Anteil weiße Ware- 
vorgesehenen Anlage 

 

 

 
Genehmigungsbescheid gemäß Baurecht 
oder BlmSchG für die genannte 
Erstbehandlungsanlage, welcher 
mindestens den Abfallschlüssel 20 01 35* 
enthält  
 

   liegt vor 

Ein auf den Bieter ausgestelltes, gültiges 
Erstbehandlungszertifikat der genannten 
Erstbehandlungsanlage, dass mindestens 
den Abfallschlüssel 20 01 35* enthält  

  liegt vor 

 
Es erfolgt eine Zwischenlagerung  
 
 
 
 
Wenn ja dann:  
Name und Anschrift des vorgesehenen 
Ablade- / Umschlagplatzes 
 

 
  ja 

 
  nein 

 

Nur auszufüllen wenn ein Ablade- / 
Umschlagplatz vorgesehen ist  
 
Genehmigungsbescheid gemäß 
Baurecht oder BlmSchG für den 
genannten Ablade- / Umschlagplatz zum 
Lagern von Abfällen, welcher 
mindestens den Abfallschlüssel  
20 01 35* enthält 

 

  liegt vor 

 
Ein auf den Bieter ausgestelltes, gültiges 
Zertifikat gemäß Entsorgungsfachbetriebe 
Verordnung (EfB) zum Lagern und 
Transportieren von Abfällen, das 
mindestens die Abfallschlüsselnummer  
20 01 35* enthält 

  liegt vor 

 

Auf besondere Aufforderung der Auftraggeberin sind vor Zuschlagerteilung die 
entsprechenden Nachweise in Kopie einzureichen. 
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